
        
 
 
 
 
 

 
 

ÖSTERREICHISCHER CLUB FÜR 
BRETONISCHE VORSTEHHUNDE 

 
ZVR-Zahl: 261723673 

IBAN: AT72 2027 2000 0026 5298 
Geschäftsstelle: Ursula Hieß           

Groß Kadolz 154 
2062 SEEFELD-KADOLZ                     
Tel.: +43 664 5114999 
Mail: u.hiess@aon.at 

 

FELD- UND WASSERPRÜFUNG 2025 
 

TERMIN:   20. SEPTEMBER 2025 IM RAUM WALDHERS 
STANDQUARTIER:  HOTEL-RESTAURANT LIEBNITZMÜHLE 

    REITERSTÜBERL 
    3820 LIEBNITZ, Liebnitz 38 
ZUSAMMENKUNFT:   7.00 UHR 

PRÜFUNGSLEITER:  Petra SPIEßMAIER 
PRÜFUNGSLEITER-STV.: Thomas WEISSENSTEINER 

NENNGELD = REUGELD:  € 150 
NENNUNGEN:   ab 20. JULI 2025 

NENNSCHLUSS:  20. AUGUST 2025 
Nach der vom Club bestätigten Nennung, ersuchen wir das Reugeld in Höhe von € 

150 umgehend auf das Konto des ÖCBV zu überweisen:  

IBAN AT72 2027 2000 0026 5298 
ZULASSUNG:    6 Hunde mit ÖHZB-Eintragung bzw. FCI-Papieren. 

    Der Rasse EPAGNEUL BRETON wird der Vorzug gegeben. 
 

Neben Eurem fermen Begleiter sind mitzubringen: 

    

• Abstammungsnachweis (der Prüfungsleitung vor der Prüfung vorzulegen) 

• Impfpass mit gültiger Tollwut-Schutzimpfung (der Prüfungsleitung vor der Prüfung vorzulegen) 

• Bei kupierten Hunden – Attest über Grund und die Notwendigkeit der Amputation (der Prüfungsleitung vor der 

Prüfung vorzulegen) 

• Flinte mit ausreichend Munition inkl. Stahlschrot für die Wasserarbeit  

• Schleppwild in einwandfreiem Zustand (nicht manipuliert!), Haar- und Federwild. Dieses ist vom 

Hundeführer/in auch wieder mit nach Hause zu nehmen und NICHT in den Revieren zu entsorgen!   

• Gültige Jagdkarte 

• Ausreichend Wasser für den Prüfling 
 

Kranke oder krankheitsverdächtige Hunde können an der Prüfung nicht teilnehmen! 
Hitzige Hündinnen sind der Prüfungsleitung VORAB zu melden!!! 

   

Anmeldung mittels beiliegendem Nennformular des ÖJGV per Post oder E-Mail an: 
ÖCBV-Schriftführerin Ingrid FEUCHTINGER, 3430 TULLN, Langenlebarnerstraße 33 oder an 

feuchtingeringrid@aon.at, +43 664 3006586 (falls Rückfragen) 

Aufgrund der begrenzten Teilnehmerzahl wird um zeitnahe Anmeldung ersucht.  
Zu spät eingelangte Nennungen werden nicht mehr berücksichtigt. 

Im Falle einer Absage der Teilnahme an der Prüfung erfolgt keine Refundierung des Nenngeldes! 
 

Für eventuell verursachte Schäden haftet der Hundeführer.  
Geprüft wird nach der gültigen Prüfungsordnung des ÖJGV für Vorstehhunde (gültig ab 01.01.2023) 
Jagdliche Kleidung ist erwünscht! 

Großkadolz, am 02. 07. 2025 

mailto:feuchtingeringrid@aon.at

